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Welche Quellen können die Studierenden nutzen, um 
Fehlinformationen zu vermeiden?

https://psychotherapie.dgps.de/startseite/

- Aktuelle Informationen

- Modellstudiengang

- Stellungnahmen

https://psychotherapie.dgps.de/infos-fuer-
abiturienten/

https://psychotherapie.dgps.de/startseite/
https://psychotherapie.dgps.de/infos-fuer-abiturienten/
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Welche Quellen können die Studierenden nutzen, um 
Fehlinformationen zu vermeiden?

http://www.klinische-psychologie-

psychotherapie.de/index.php/faq/zulassungsvoraussetzungen

- Informationen zu den 
aktuellen Zulassungs-
voraussetzungen

http://www.klinische-psychologie-psychotherapie.de/index.php/faq/zulassungsvoraussetzungen
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Welche Quellen können die Studierenden nutzen, um 
Fehlinformationen zu vermeiden?

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw19-de-
psychotherapeutenausbildung-635426

Informationen zur Entwicklung des
Gesetzentwurfs

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw19-de-psychotherapeutenausbildung-635426
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Ziel der Reform

• Klarer Rechtsstatus für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Rahmen 
des Studiums zur Approbation

• Angleichung an andere akademische Heilberufe

• Wissenschaftliches und praxisorientiertes universitäres Studium auf der Grundlage der 
Psychologie als Kernwissenschaft

• Gleiche Qualität der Ausbildung für Psychotherapie mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen

• Volle Finanzierung der Aus- und Weiterbildung

• Tarifliche Bezahlung der Psychotherapeut*innen in Weiterbildung

• Langfristige Sicherung der psychotherapeutischen Versorgung psychisch Kranker
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Gesetzesentwurf und Referentenentwurf

Universitätsstudium

• Polyvalenter Bachelor of Science (B.Sc.) in Psychologie (180 ECTS) 

• Master of Science (M.Sc.) in Psychologie (120 ECTS) mit Schwerpunkt 
Klinische Psychologie und Psychotherapie

• Insgesamt 9.000 Stunden (300 ECTS)

• Praxisausbildung in Studium integriert

• Abgestimmt auf das Kompetenzprofil Psychotherapie / 
Approbationsordnung
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Inhalte im Bachelor (laut 
Referentenentwurf)

Inhalte ECTS

Grundlagen der Psychologie 25

Grundlagen der Pädagogik 4

Diagnostik 12

Methodenlehre 15

Forschungspraktikum (Expra) 6

Grundlagen der Medizin 4

Grundlagen der Pharmakologie 2

Störungslehre 8

Verfahrenslehre Psychotherapie 8

Prävention / Rehabilitation 2

Berufsethik und Berufsrecht 2

Orientierungspraktikum 5

Einstieg in die Psychotherapie 8

Bachelorarbeit 12

Noch frei 67

Orientierungspraktikum 
(ca. 4 Wochen, 150 Std.)
Einstieg Praxis Psychotherapie 
(ca. 6 Wochen, 240 Std.)
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Inhalte im Master (laut Referentenentwurf)

Inhalte ECTS

Wissenschaftliche Vertiefung 6

Vertiefte Forschungsmethodik 6

Psychologische Diagnostik und Begutachtung 7

Spezielle Krankheits- und Verfahrenslehre 11

Angewandte Psychotherapie 5

Dokumentation und Evaluation 2

Vertiefte Praxis der Psychotherapie 15

Selbstreflexion 2

Forschungsorientiertes Praktikum II 5

Berufsqualifizierende Tätigkeit III 20

Masterarbeit 30

Noch frei 11

Vertiefte Praxis Psychotherapie 
(15 ECTS, 450 Std.)

Vertiefung: Angewandte Praxis 
(in klinischen Einrichtungen)
(20 ECTS, 600 Std., ca. 15 Wochen)
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Übergang

Derzeitige Planung: Inkrafttreten: 01.09.2020

• Weiterführung bisheriger Berufsbezeichnungen

• Begonnene Psychotherapie-Ausbildungen werden nach aktuellem Recht abgeschlossen 

• Personen, die bis 01. September 2020 ein (Bachelor- oder Master) Studium begonnen haben, 
dürfen nach altem Recht noch 12 Jahre (bis 2032) nach altem Recht postgraduale Ausbildung 
absolvieren.

Forderungen & Unklarheiten

• Längere Übergangszeiten

• Verbesserung der Bedingungen für Psychotherapieausbildung nach „altem“ Recht

• Quereinstieg & Übergang in den neuen Master (Nachqualifikation)

• Finanzierung der Weiterbildung nach dem Studium

Nächste Lesung im Bundestag:
Voraussichtlich 26./27.09.2019
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Dürfen die aktuellen Bachelorstudierenden zur alten 
Studienregelung zu Ende studieren?

Ja – aktuelle Bachelorstudierende werden nach den aktuellen 
Studienregelungen zu Ende studieren können.
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909770.pdf

Hier muss noch 
spezifiziert werden, 
inwieweit das auch 
ein begonnenes 
Bachelorstudium 
betrifft
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Wie sieht es für aktuelle BA Studierende (2./4.) Semester aus? Wie 
wahrscheinlich ist es, dass sie nach dem alten System in den Master 
und dann in die Ausbildung kommen? 

Aufgrund der geplanten Übergangsfrist von 12 Jahren ist geplant, das diese Studierenden 
den Master und die Ausbildung nach bisherigen Bedingungen absolvieren können.
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Wie wahrscheinlich ist es, dass die aktuellen BA-Studierende eine 
Wahl zwischen neuem und altem System bekommen? 
Bitte einen Kommentar dazu, wie es mit der Ausbildung aussieht, 
wenn man HPSTS oder CAN studiert/ zukünftig studieren möchte. 

Unsere aktuelle Planung sieht vor, das alle aktuellen BA-Studierenden nach dem 
bisherigen System den BA zu Ende studieren können. 

Übergangsmöglichkeiten und Nachqualifikation sind angedacht, aber die Umsetzung und 
Finanzierung ist bisher unklar.

KPP/HPSTS/CAN: So lange Masterprogramme nach den bisherigen 
Zugangsvoraussetzungen angeboten werden, wird es die Möglichkeit geben, eine 
Therapieausbildung anzuschließen (12 Jahre Übergangsfrist). 

Für zukünftige Kohorten (mit Einführung des neuen BA Studiums) wird es für HPSTS/CAN 
Studierende keinen Zugang zur Therapieausbildung mehr geben. 
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Ist es wahrscheinlich, dass die TU die Änderung der 
Studiendokumente bis WS 2020/21 schafft?

Wenn die gesetzlichen Vorgaben es erfordern sollten, wird die TU Dresden alles tun, um 
das zu schaffen. 

Bei den aktuellen Entwicklungen bezüglich der Gesetzgebung scheint dieser vorgegebene 
Zeithorizont allerdings fraglich.
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Wie können jetzige Bachelorstudierende in den neuen 
Psychotherapiemaster kommen? Welche Bachelormodule werden 
voraussichtlich gestrichen? Werden diese Module trotzdem noch für 
jetzige Bachelor wichtig, die den Psychotherapiemaster machen? 

Übergangsmöglichkeiten und Quereinstieg sind bisher noch unklar. Wenn die 
Gesetzeslage klarer ist, können wir mit der Planung von Übergangsmöglichkeiten 
beginnen. 

Bisher sind noch keine konkreten Details zur Änderungen des Bachelors erarbeitet. Klar 
ist es müssen mehr klinische Inhalte aufgenommen werden. Dies wird über 
Wahlmöglichkeiten sowie Veränderung der inhaltlichen Ausrichtung sowie des Umfangs 
bestehender Module geschehen. 
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Müssen Module nachgeholt werden und wenn ja wie?

Übergangsmöglichkeiten und Quereinstieg sind bisher noch unklar. Wenn die 
Gesetzeslage klarer ist, können wir mit der Planung von Übergangsmöglichkeiten 
beginnen.
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Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!


